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Bambergiſch

Son annemen eines beklagten Vbelthaͤters / ſo
der Klaͤger Rechts begert .

Item / So ein Anklaͤger Vnſere Amptleut oder Richter anrufft /
ſemand zu ſtrengem Rechten zu Gefencknuß zulegen / ſo ſoll derſelbig
Auklaͤger offenbare Vrſachen / oder aber redlichen Argwon vnd Ver⸗

bacht / die peinlich Straff off ihne tragen / zuvorderſt anſagen / vnd ſo
er das thut / ſoll der Beklagt in Gefencknuß gelegt / vnd deß Klaͤgers
angeben eygentlich auffgeſchriben werden / Vnd iſt dabey ſonderlich zu⸗
mercken / das die Gefencknuß zubehaltung / vnd nicht zu ſchwerer ge⸗

fehrlicher Peinigung der Gefangen / ſollen gemacht vnd zugericht ſeyn/
Vnd wann auch der Gefangen mehr dann einer iſt/ ſo ſoll man ſie/ ſo⸗
biel gefencklicher behaltnuß halb geſein mag / von einander theilen / da⸗

mit ſie ſich nicht vnwarhafftiger Sage miteinander vereinigen / oder wie

ſie jhre That beſchoͤnen wöllen / vnterreden moͤgen.

Bon Verhafftung deß Anklaͤgers/ biß er

Buͤrgſchafft gethan hat .

Item / So bald der Beklagt zu Gefencknuß angenommen iſt / ſo
ſoll der Anklaͤger mit ſeinem Leib / nach Achtung vnd Verdaͤchtlichleit
der Perſon verwart werden / biß er nach Gelegenheit vnd Geſtalt der

Sachen / vnd Erkantnuß Vnſers Amptmans / Caffners vnd Richters /

oder zweyer auß ihnen / einen nottuͤrfftigen beſtalt mit Buͤrgen gethan
hat / wie an den nechſten Artickeln hernach volget .

Don Bürgſchafft deß Anklaͤgers/ ſo der Beklagt
die geklagten That verneint .

Item / Das er der Anklaͤger / die Hauptſach der geklagten Wiſ⸗
ſethat / ſo der Beklagt die verneinen wurde / ſolche redliche Anzeygung
in einer zimlichen Zeit/ die jhm durch Vnſern Amptman/ Caſtner vnd
Richrer deſſelben ends / ſamptlch oder von zweyen auß ihne / ſolches fuͤr

genug⸗
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genugſam angezeigt oder bewiſen / annemen / oder aber Vnſere Richter
deſſelben Halß⸗Gerichts / mit ſampt Vieren deß Gerichts / ſolche Wey⸗
ſung fuͤr genugſam rechtlich erkennen / vnd wo er der Anklaͤger die ge⸗

klagten Miſſethat / oder aber redliche Anzeigung derſelben/ wie vorſteht /
nicht bewiſe / daß er alsdann den Coſten ſo auff die Sach gangen iſt /

nach endlicher Erkantnuß Vnſer Hoff⸗Raͤthe außrichten / auch dem Be⸗

klagten vmb ſein zugefagte Schmach vnd Schaͤden / vor Vnſern Hoff⸗

— endlichs burgerlichs Rechten pflegen / vnd denſelben folg thun
woͤlle.

Von Bürgſchafft deß Anklaͤgers / ſo der Beklagt der

That bekentlich iſt / vnd redliche Endſchuldi⸗
gung ſolcher Thathalb fuͤrgibt.

Item / So aber der Thaͤter der That onlaugen were / aber deß⸗
halb redlich Entſchuldigung / die ihn / wo er die bewiſe / von peinlicher
Straff entledigen moͤchten / anzeiget / vnd jhm aber der Anklaͤger ſol⸗
cher ſeiner fuͤrgewanten Vrſach vnd Entſchuldigung nicht geſtuͤnde / ſo
ſoll der Anklaͤger in ſolchem fall dannocht nottuͤrfftiglichen / auch nach

Gelegenheit der Perſon vnd Sachen / vnd Erkantnuß vnſers Ampt⸗
mans / Caſtners vnd Richters / oder zweyer auß ihne / nach Notturfft
verbuͤrgen/ wo der Beklagt ſolche Entſchuldigung alſo außfuͤhren wuͤr⸗

de / daß er der verklagten Thathalb nicht peinlich Straff verwuͤrckt

hette / jhm alodann vmb ſolch gefencklich einbringen / Schmach vnd

Schaͤden / vor Vnſern Hoff⸗Raͤthen endlichs Burgerlichs Rechten zu⸗

pflegen / vnd darzu alle Gerichts Koſten außzurichten / vnd ſoll fuͤrter
mit außfuͤhrung der entſchuldigten That / wie hernach in dem hundert
vnd ſechs vnd ſiebentzigiſten Artickel davon geſchriben ſteht / gehalten

vnd gehandelt werden / vnd in dieſem fall vor ſolcher Außfuh⸗
rung vnd ſonder Erkentnuß / peinliche Frage nicht

gebraucht werden .
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